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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Jugendhilfeausschuss Entscheidung 13.07.2015    

 
 

Fachliche Standards der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Vorpommern-Rügen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen beschließt auf Empfehlungen der 

Arbeitsgruppen nach § 78 SGB VIII „Jugendarbeit“ und „Jugendsozialarbeit“ die fachlichen 
Standards der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Vorpommern-Rügen als Handlungsgrundlage 
für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie die in dem Bereich tätigen freien 
Träger der Jugendhilfe unter Berücksichtigung der Aspekte der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit entsprechend der Anlage. 
 

 

 

Stralsund,  

 
 
 

Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Jugend  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0144 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Nach § 78 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe die Bildung von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in denen neben ihnen die 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maßnahmen 
vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, dass die 
geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaften der im Landkreis Vorpommern-Rügen tätigen freien und 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe für die Leistungsbereiche „Jugendarbeit“ und 
„Jugendsozialarbeit“ erarbeiteten fachliche Standards. Diese wurden entwickelt, um 
Vereinheitlichungen bei den fachlichen Standards für den Landkreis Vorpommern-Rügen zu 
erreichen.  
 
Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sind Bereiche der Jugendhilfe, die die 
Bandbreite von Aufgabenfeldern, wie z. B. offene Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendberatung, Angebote der arbeitswelt- und schulbezogenen Jugend- und 
Jugendsozialarbeit, sozialpädagogische Hilfen zur sozialen, schulischen und beruflichen 
Integration, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und den erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz, beinhalten. 
 
Die in der Anlage aufgeführten Qualitätsstandards stellen die Grundlage für 
Professionalität in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit dar, benennen das 
Profil und die prinzipielle Handlungsstruktur. Die hier formulierten Rahmenbedingungen 
dienen der Bestimmung und Sicherung der Qualität der jeweiligen Arbeitsfelder. Mit diesen 
Standards werden den Arbeitsfeldern eine gemeinsame Orientierung und ein Instrument 
der Selbstkontrolle gegeben. 
 
Sie benennen die Übereinkunft der in den Arbeitsfeldern im Landkreis Vorpommern-Rügen 
Tätigen zu den landesweit gültigen Grundlagen des professionellen Handelns und gründen 
sich aus den gesetzlichen Grundlagen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 
   
Anlage 

Fachliche Standards der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Vorpommern-Rügen 
(Qualitätsstandards) 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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